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I. Anfrage 

Es ist bald ein Jahr seit der sogenannten Informationssitzung über das 1. Bundeszentrum in der 
Guglera, Giffers, vergangen. Zudem wurde mir von der Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
mit Schreiben vom 10. Juni 2015 zugesichert, das die Gespräche bald abgeschlossen seien und alles 
geregelt werde. Auch hat uns der Staatsrat in seiner Antwort vom 22. Juni 2015 gute Lösungen in 
Aussicht gestellt.  

In einigen Monaten sollen die ca. 300 Asylsuchenden in der Guglera einziehen, und die betroffene 
Bevölkerung und deren Behörden wissen heute nicht mehr als vor einem Jahr. Wir sind daher 
verpflichtet folgende Fragen an Sie zu richten: 

1. Wie weit hat die Arbeitsgruppe, welche vor allem für die Kompensationsmassnahmen für die 
betroffenen Gemeinden und die Übernahme der zusätzlichen Kosten durch die betroffene 
Gemeinde für das Erstellen von verschiedenen Infrastrukturen (siehe Antwort III. 7 und 8.) 
zuständig ist, den Vereinbarungsentwurf ausgearbeitet? 

2. Welche Art von Bundeszentrum (Verfahrens- oder Ausreisezentrum) ist in der Guglera nun 
vorgesehen? Wenn der Bund für ein Gebäude 19 Millionen ausgibt, müssen er und der Kanton 
doch wissen, für welchen Zweck es gebraucht werden soll.  

3. In der Antwort des Staatsrates ist von Bau- und Ausbauarbeiten der Guglera die Rede. Was für 
Arbeiten und in welcher Höhe sind diese vorgesehen? 

4. Der Staatsrat hat der Direktion für Gesundheit und Soziales und der Finanzdirektion den 
Auftrag erteilt, eine Pauschalentschädigung für die Gemeinde Giffers, wegen den besonderen 
Aufgaben, zu prüfen. Hat sich der Staatsrat in dieser Sache einigen können, und welchen 
Vorschlag hat die Bevölkerung von Giffers zu erwarten (siehe Antwort III. 5.)? Die Höhe muss 
sich nach der Art des Bundeszentrums richten.  

5. Gemäss Antwort des Staatsrates werden die Kinder nicht in die Schule Giffers-Tentlingen 
eingeschult. Asylanten, welche aber den Flüchtlingsstatus erhalten oder solche die zurzeit noch 
nicht ausgewiesen werden können, werden auf die Gemeinden verteilt. Wie sieht dieser Vertei-
ler aus? 

6. Der Staatsrat schreibt weiter in seiner Antwort, dass die Gemeinde niemals Soziallasten zu 
tragen hat und die medizinische Versorgung durch den Bund geregelt sei. Wo werden diese 
Sozialkosten verbucht, und werden die Kosten für die medizinische Versorgung durch unsere 
Krankenkassen bezahlt? 

7. Das Schweizerische Asylwesen ist der einfachste Weg, um ohne notwendige Bewilligung 
einzureisen und unterzutauchen, können wir aus der Zeitung "20 Minuten" vom 17. Januar 2016 
entnehmen. Es besteht ein gravierendes Sicherheitsproblem, heisst es weiter. Personen, auch 
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abgewiesene Asylbewerber, können sich illegal in der Schweiz aufhalten, können auf dem 
Schwarzmarkt arbeiten, als Drogenhändler tätig sein oder gar terroristische Anschläge planen. 
Was unternimmt der Staatsrat, um diese Sicherheitslücke zu schliessen? Nach den letzten 
Vorfällen im In- und Ausland müssen wir mit erheblichen Sicherheitsproblemen rechnen, 
obwohl es der Staatsrat (siehe seine Antwort auf I.4) nicht wahrhaben will. Wie will der 
Staatsrat Vorkommnisse wie in Paris, Köln, Hamburg, Zürich usw. verhindern? Welche Mass-
nahmen sieht er vor um unsere Bevölkerung zu schützen? Sollte in der Guglera ein Ausreise-
zentrum entstehen, so muss diesem Umstand besonders Rechnung getragen werden.  

Wir danken dem Staatsrat für eine rasche beruhigende Antwort. Wir bitten Sie, endlich zu handeln 
und die betroffene Bevölkerung nicht im Ungewissen zu lassen. Mit Abwarten bauen Sie kein 
Vertrauen auf. 

1. Februar 2016 

II. Antwort des Staatsrats 

Einleitend möchte der Staatsrat daran erinnern, dass das Staatssekretariat für Migration (SEM) am 
1. Februar 2016 mitgeteilt hat, dass im Rahmen der Neustrukturierung des Asylbereichs in den 
Bundeszentren der Region Westschweiz 1280 Beherbergungsplätze vorgesehen sind. In der Region 
wird es vier Standorte geben, davon ein Verfahrenszentrum und drei Ausreisezentren. Das Zentrum 
von Giffers wurde als Ausreisezentrum mit 250 Plätzen angekündigt, wobei die Aufnahmekapazität 
bei drastisch erhöhtem Zustrom von Asylsuchenden auf 300 erhöht werden kann, in Absprache mit 
den Beteiligten. 

1. Wie weit hat die Arbeitsgruppe, welche vor allem für die Kompensationsmassnahmen für die 
betroffenen Gemeinden und die Übernahme der zusätzlichen Kosten durch die betroffene 
Gemeinde für das Erstellen von verschiedenen Infrastrukturen (siehe Antwort III. 7 und 8.) 
zuständig ist, den Vereinbarungsentwurf ausgearbeitet? 

Die vom SEM geführte Arbeitsgruppe ist beauftragt, mit den beiden Gemeinden, dem Oberamt und 
dem Kanton eine tripartite Vereinbarung auszuarbeiten. Das SEM hat die verschiedenen Ansprech-
personen mehrmals zusammengerufen und die Arbeiten schreiten voran. 

2. Welche Art von Bundeszentrum (Verfahrens- oder Ausreisezentrum) ist in der Guglera nun 
vorgesehen? Wenn der Bund für ein Gebäude 19 Millionen ausgibt, müssen er und der Kanton 
doch wissen, für welchen Zweck es gebraucht werden soll.  

Am 1. Februar 2016 teilte das SEM mit, im Rahmen der Neustrukturierung des Asylbereichs werde 
das Verfahrenszentrum der Region Westschweiz in Boudry im Kanton Neuenburg errichtet und 
entstünden zwei Ausreisezentren in Giffers im Kanton Freiburg und in Grand-Saconnex im Kanton 
Genf. Ein drittes Ausreisezentrum sowie eine als strategische Reserve dienende Anlage werden in 
den Kantonen Waadt und Wallis geschaffen. 

3. In der Antwort des Staatsrates ist von Bau- und Ausbauarbeiten der Guglera die Rede. Was für 
Arbeiten und in welcher Höhe sind diese vorgesehen? 

Das SEM ist derzeit noch nicht in der Lage, den Kanton Freiburg über die Planung der Arbeiten 
und deren Kosten zu informieren. Erst ab dem 1. Februar 2016 wird das Bundesamt für Wohnungs-
wesen das Konzept, das ihr das SEM im Oktober 2015 unterbreitet hatte, analysieren können. An 
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diesem Tag werden nämlich die Beschlüsse im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des 
Asylbereichs für die Westschweiz fallen, namentlich auch in Bezug auf die Verwendung des 
Bundeszentrums Giffers als Ausreisezentrum.  

4. Der Staatsrat hat der Direktion für Gesundheit und Soziales und der Finanzdirektion den 
Auftrag erteilt, eine Pauschalentschädigung für die Gemeinde Giffers, wegen den besonderen 
Aufgaben, zu prüfen. Hat sich der Staatsrat in dieser Sache einigen können, und welchen 
Vorschlag hat die Bevölkerung von Giffers zu erwarten (siehe Antwort III. 5.)? Die Höhe muss 
sich nach der Art des Bundeszentrums richten.  

Eine Delegation des Staatsrats, bestehend aus dem Vorsteher der Finanzdirektion (FIND), dem 
Vorsteher der Sicherheits- und Justizdirektion (SJD) und der Vorsteherin der Direktion für 
Gesundheit und Soziales (GSD), ist mit den Gemeindepräsidenten von Rechthalten und Giffers 
sowie dem Oberamtmann des Sensebezirks zusammengetroffen, um die von den beiden Gemeinden 
verlangten Kompensationsmassnahmen zu diskutieren. 

5. Gemäss Antwort des Staatsrates werden die Kinder nicht in die Schule Giffers-Tentlingen 
eingeschult. Asylanten, welche aber den Flüchtlingsstatus erhalten oder solche die zurzeit noch 
nicht ausgewiesen werden können, werden auf die Gemeinden verteilt. Wie sieht dieser Vertei-
ler aus? 

In der Tat wird kein in der Guglera wohnendes Kind in den beiden Gemeinden eingeschult. Der 
erste grundlegende Schulunterricht wird am Standort Guglera selber erteilt. Personen mit 
Flüchtlingsstatus können sich indes in der Gemeinde ihrer Wahl niederlassen. Ihre Kinder werden 
in der Wohngemeinde eingeschult. Wie sein Name besagt, beherbergt ein Ausreisezentrum keine 
Personen mit Flüchtlingsstatus. 

6. Der Staatsrat schreibt weiter in seiner Antwort, dass die Gemeinde niemals Soziallasten zu 
tragen hat und die medizinische Versorgung durch den Bund geregelt sei. Wo werden diese 
Sozialkosten verbucht, und werden die Kosten für die medizinische Versorgung durch unsere 
Krankenkassen bezahlt? 

Beim Zentrum Guglera handelt es sich um ein eidgenössisches Ausreisezentrum, das vom Bund 
verwaltet wird. Für jede materielle Hilfe an Bewohnerinnen und Bewohner des Zentrums ist der 
Bund zuständig, der die entsprechenden Kosten übernimmt. Die in der Guglera beherbergten 
Asylsuchenden werden der obligatorischen Krankenversicherung angeschlossen.  

7. Das Schweizerische Asylwesen ist der einfachste Weg, um ohne notwendige Bewilligung 
einzureisen und unterzutauchen, können wir aus der Zeitung "20 Minuten" vom 17. Januar 2016 
entnehmen. Es besteht ein gravierendes Sicherheitsproblem, heisst es weiter. Personen, auch 
abgewiesene Asylbewerber, können sich illegal in der Schweiz aufhalten, können auf dem 
Schwarzmarkt arbeiten, als Drogenhändler tätig sein oder gar terroristische Anschläge planen. 
Was unternimmt der Staatsrat, um diese Sicherheitslücke zu schliessen? Nach den letzten 
Vorfällen im In- und Ausland müssen wir mit erheblichen Sicherheitsproblemen rechnen, 
obwohl es der Staatsrat (siehe seine Antwort auf I.4) nicht wahrhaben will. Wie will der 
Staatsrat Vorkommnisse wie in Paris, Köln, Hamburg, Zürich usw. verhindern? Welche Mass-
nahmen sieht er vor um unsere Bevölkerung zu schützen? Sollte in der Guglera ein Ausreise-
zentrum entstehen, so muss diesem Umstand besonders Rechnung getragen werden.  

Der Staatsrat hat sich der Sicherheitsfrage stets angenommen. Das Ausreisezentrum Guglera 
untersteht der Verantwortung des Bundes, der ein Sicherheitskonzept aufstellt. Die Umsetzung 
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spezifischer Massnahmen im Ausreisezentrum Guglera ist Gegenstand entsprechender Bestimmun-
gen in der tripartiten Vereinbarung, die derzeit ausgearbeitet wird. Vorgesehen ist namentlich die 
Einsetzung einer Kontaktgruppe, in der das SEM, die mit der Sicherheit im Zentrum selber 
beauftragte Gesellschaft und die Kantonspolizei vertreten sind und der eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der beiden Gemeinden, der Oberamtmann sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
GSD angehören.  

Was die von Grossrat Ruedi Vonlanthen und Grossrätin Isabelle Portmann geäusserten Befürchtun-
gen im Zusammenhang mit Schwarzarbeit, Drogen, dem illegalen Aufenthalt sowie der allfälligen 
Planung terroristischer Anschläge angeht, so gelten die Bundesgesetze in Verbindung mit diesen 
Straftaten sowie das damit verbundene eidgenössische und kantonale Dispositiv natürlich auch für 
Personen, die einem eidgenössischen Ausreisezentrum zugeteilt werden. Respektlose Handlungen, 
wie sie in Köln, Hamburg oder auch Zürich verübt wurden, sind inakzeptabel und können nicht 
geduldet werden. Sowohl die Kantonspolizei als auch die GSD sowie die vom Staatsrat mit dem 
Empfang, der Beherbergung und Betreuung Asylsuchender im Kanton beauftragte Gesellschaft 
ORS setzen sich täglich dafür ein, die unter das Asylrecht fallenden Personen zum einen für ihre 
Verpflichtungen, zum anderen für die Einhaltung der elementaren Regeln des Gemeinschaftslebens 
- vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen und Abendveranstaltungen - zu sensibilisieren.  

Abschliessend sei daran erinnert, dass das Ausreisezentrum Guglera, das im Rahmen der 
Neustrukturierung des Asylbereichs Region 6 in Betrieb genommen wird, unter der Verantwortung 
des Bundes stehen wird. Jedoch verpflichtet sich der Staatsrat schon jetzt, an allen Bemühungen, 
Aktivitäten oder Zusammenkünften teilzunehmen, die seiner Umsetzung unter den bestmöglichen 
Bedingungen förderlich sind.  

19. April 2016 


